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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Senatspräsidentin Dr. Grohmann als Vorsitzende sowie den Hofrat Dr. Musger,

die Hofrätin Dr. Solé und die Hofräte Dr. Nowotny und MMag. Sloboda als weitere Richter in der Unterhaltssache des

am * 1993 geborenen D*, vertreten durch Dr. Kristina Venturini, Rechtsanwältin in Wien, über den außerordentlichen

Revisionsrekurs des Vaters Ing. L*, vertreten durch Zacherl Schallaböck Proksch Manak Kraft Rechtsanwälte GmbH in

Wien, gegen den Beschluss des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien als Rekursgericht vom 22. November 2021,

GZ 44 R 329/21i-303, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der außerordentliche Revisionsrekurs wird mangels der Voraussetzungen des § 62 Abs 1 AußStrG zurückgewiesen.Der

außerordentliche Revisionsrekurs wird mangels der Voraussetzungen des Paragraph 62, Absatz eins, AußStrG

zurückgewiesen.

Begründung:

Rechtliche Beurteilung

[1]            1. Die Vorinstanzen haben aus den Feststellungen über die polizeilichen Meldungen, die Schulausbildung, die

geringfügige Beschäftigung und die medizinische Behandlung des Antragstellers den rechtlichen Schluss gezogen, dass

sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitraum, für den er Unterhalt begehrt, in Österreich lag.

[2]            2. Der gewöhnliche Aufenthalt ist jener Ort, an dem jemand während einer längeren Zeit, wenn auch nicht

ununterbrochen, aber doch hauptsächlich sich aufzuhalten pHegt. Es kommt darauf an, ob jemand tatsächlich einen

Ort zum Mittelpunkt seines Lebens, seiner wirtschaftlichen Existenz und seiner sozialen Beziehungen macht

(RS0046577 [T1]). Der Aufenthalt einer Person bestimmt sich ausschließlich nach tatsächlichen Umständen. Die Dauer

des Aufenthalts ist für sich allein kein ausschlaggebendes Moment, wesentlich ist stets, ob Umstände vorliegen, die

dauerhafte Beziehungen zwischen einer Person und ihrem Aufenthalt anzeigen (RS0046577 [T6 und T9]). Das Bestehen

eines gewöhnlichen Aufenthalts darf nicht mehr verneint werden, wenn der Aufenthalt über einen längeren Zeitraum

gewährt hat und soziale Integration erfolgt ist (RS0046577 [T18]). Der gewöhnliche Aufenthalt wird bei einer

Aufenthaltsdauer von ungefähr sechs Monaten als begründet angenommen, doch bedarf es auch dann einer genauen

Prüfung der jeweiligen Umstände (RS0074198).

[3]            3. Soweit der Antragsgegner die Beurteilung der Vorinstanzen mit dem Hinweis auf eine Ausbildung des

Antragstellers an einem Colégio in Brasilien von 2009 bis 2011 bekämpft, geht er nicht vom festgestellten Sachverhalt

aus, wonach diese Schulausbildung „über einen Computer“, also als Fernstudium (vgl auch Bd I ON 83), erfolgte. Auch
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dass sich der Antragsteller wiederholt im Ausland aufhielt

– unter anderem zur medizinischen Behandlung in Kanada sowie in Brasilien – lässt per se rechtlich nicht auf einen ins

Ausland verlegten gewöhnlichen Aufenthalt schließen und zeigt daher keine aufzugreifende Fehlentscheidung auf. [3]

3. Soweit der Antragsgegner die Beurteilung der Vorinstanzen mit dem Hinweis auf eine Ausbildung des Antragstellers

an einem Colégio in Brasilien von 2009 bis 2011 bekämpft, geht er nicht vom festgestellten Sachverhalt aus, wonach

diese Schulausbildung „über einen Computer“, also als Fernstudium vergleiche auch Bd römisch eins ON 83), erfolgte.

Auch dass sich der Antragsteller wiederholt im Ausland aufhielt, – unter anderem zur medizinischen Behandlung in

Kanada sowie in Brasilien – lässt per se rechtlich nicht auf einen ins Ausland verlegten gewöhnlichen Aufenthalt

schließen und zeigt daher keine aufzugreifende Fehlentscheidung auf.

[4]            4. Soweit der Rechtsmittelwerber sekundäre Feststellungsmängel sieht, bekämpft er im Ergebnis unzulässig

die vom Rekursgericht als ausreichend erachtete Tatsachengrundlage (RS0007236).

[5]            Die behaupteten Verfahrensmängel betreRen das erstinstanzliche Verfahren, wurden vom Rekursgericht

verneint und bilden daher im vorliegenden außerstreitigen Verfahren keinen Revisionsrekursgrund (RS0050037).
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